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Gemeinde Aukrug  
 

 

Aukrug, 24.09.2020 

 

 
Amtliche Bekanntmachung 

 
Der Ortsbeirat Böken der Gemeinde Aukrug ist zu einer Sitzung am 

 
Dienstag, den 06.10.2020, um 19:30 Uhr, 

in der Gaststätte ´Zum Rübezahl´, Böker Straße 23, 24613 Aukrug 
 

einberufen. 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Verpflichtung eines neuen Mitgliedes für den Ortsbeirat 
 

 

 

3 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

4 Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten 
Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters/des Ortsbeiratsvorsitzenden 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Bericht über das Ortsentwicklungskonzept für Aukrug 
 

 

 

8 Verkehrsregelnde Maßnahme; 
Mögliche Aufhebung des Durchfahrtsverbotes im Verlauf des Wirtschaftsweges 
zwischen Aukrug und Wasbek in Höhe von Bökenfeld 
 

 

 

9 Straßenreinigung 
 

 

 

10 Aktion Sauberes Dorf am 06. März 2021 (Zentrale Veranstaltung in SH) 
 

 

 

11 Weihnachtsfeier 2020 (wie, wann und wo) 
 

 

 

12 Anfragen aus dem Ortsbeirat 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
gez. Carsten Bieler 
Ortsbeiratsvorsitzender 
 
itte folgende CORONA-Hygieneregeln beachten: 
- Es besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Das Tragen eines Mund-Nasen- 
  Schutzes entfällt, sobald die Sitzplätze eingenommen werden. 
- Auf die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 m wird hingewiesen. 
- Die Erfassung der Kontaktdaten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an öffentlichen Sitzungen ist  
  erforderlich.  
 
Um genügend Sitzmöglichkeiten zur Verfügung zu stel len, wäre eine vorherige Anmeldung hilfreich 
per mail an katjakreutz@web.de oder per Telefon an Katja Kreutz 04873/203670. 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Amt Mittelholstein 
Der Amtsdirektor 
Kämmerei (Steueramt) 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
Nachstehend aufgeführte Person wird davon unterrichtet, dass ein an sie gerichtetes Schriftstück erstellt 
worden ist und im Amt Mittelholstein, 24594 Hohenwestedt, Am Markt 15, Zimmer 11 zur Abholung und Ein-
sichtnahme bereitliegen: 
 

Marius-Alexandru Balota 
letzte bekannte Anschrift: 24634 Padenstedt, Haupts traße 95 

 
Schriftstücke zum Aktenzeichen/Personenkonto 21/169 953003546/001  

 vom 15.09.2020 
 
Die Schriftstücke gelten gemäß § 155 Abs. 2 Satz 5 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land 
Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG) als zugestellt, wenn seit dem Tage der Bekanntma-
chung zwei Wochen verstrichen sind. Mit der Zustellung wird eine Frist zur Begleichung von Forderungen in 
Gang gesetzt. 
 
 
Hohenwestedt, den 23.09.2020 
 
Amt Mittelholstein 
Der Amtsdirektor 
  
gez. Stefan Landt 
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Gemeinde Aukrug  
 

 

Aukrug, 24.09.2020 

 

 
Amtliche Bekanntmachung 

 
Der Ortsbeirat Bünzen der Gemeinde Aukrug ist zu einer Sitzung am 

 
Mittwoch, den 07.10.2020, um 19:30 Uhr, 

im Versammlungsraum der Gemeinde Aukrug, Bargfelder  Straße 10, 24613 Aukrug 
 

einberufen. 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten 
Sitzung 
 

 

 

4 Mitteilungen des Bürgermeisters/der Ortsbeiratsvorsitzenden 
 

 

 

5 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

6 Schlechter Zustand Bünzaubrücke Fußgänger / Geländer Pkwbrücke 
 

 

 

7 Bericht über das Ortsentwicklungskonzept für Aukrug 
 

 

 

8 Projekt Blau /Grüne Mitte Aukrug 
 

 

 

9 Straßenreinigung 
(zuküftig gegebenenfalls Kehrmaschine der Gemeinde?) 
 

 

 

10 Neue Bushaltestelle Neubaugebiet 
 

 

 

11 Aktion Sauberes Dorf am 06. März 2021 (Zentrale Veranstaltung in SH) 
 

 

 

12 Weihnachtsfeier 2020 
(geplanter Termin 14.12.2020, 15.00 Uhr, Looft-Böttiger) 
 

 

 

13 Anfragen aus dem Ortsbeirat 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
gez. Lutz von der Geest 
Ortsbeiratsvorsitzender 
 
Bitte folgende CORONA-Hygieneregeln beachten: 
 
- Es besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Das Tragen eines Mund-Nasen- 
  Schutzes entfällt, sobald die Sitzplätze eingenommen werden. 
- Auf die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 m wird hingewiesen. 
- Die Erfassung der Kontaktdaten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an öffentlichen Sitzungen ist  
  erforderlich.  
Um genügend Sitzmöglichkeiten zur Verfügung zu stel len, wäre eine vorherige Anmeldung hilfreich 
per mail an Lutz von der Geest unter info@vondergeest.com . 
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Gemeinde Aukrug  
 

 

Aukrug, 24.09.2020 

 

 
Amtliche Bekanntmachung 

 
Der Ortsbeirat Innien der Gemeinde Aukrug ist zu einer Sitzung am 

 
Dienstag, den 13.10.2020, um 19:30 Uhr, 

im Versammlungsraum der Gemeinde Aukrug, Bargfelder  Straße 10, 24613 Aukrug 
 

einberufen. 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Verpflichtung eines neuen Mitgliedes für den Ortsbeirat 
 

 

 

3 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

4 Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten 
Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters/des stv. Ortsbeiratsvorsitzenden 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Wahl der neuen Ortsbeiratsvorsitzenden / des neuen Ortsbeiratsvorsitzenden 
 

 

 

8 Bericht über das Ortsentwicklungskonzept für Aukrug 
 

 

 

9 Straßenreinigung 
 

 

 

10 Aktion Sauberes Dorf am 06. März 2021 (Zentrale Veranstaltung in SH) 
 

 

 

11 Seniorenweihnachtsfeier 2020 (wie, wann und wo) 
 

 

 

12 Organisation Tannenbaum aufstellen am Bahnhof am 28.11.2020 
 

 

 

13 Termin für eine Ortsbegehung durch den Ortsbeirat 
 

 

 

14 Anfragen aus dem Ortsbeirat 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
gez. Jan Sierck 
Stellv. Ortsbeiratsvorsitzender 
 
Bitte folgende CORONA-Hygieneregeln beachten: 
 
- Es besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Das Tragen eines Mund-Nasen- 
   Schutzes entfällt, sobald die Sitzplätze eingenommen werden. 
- Auf die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 m wird hingewiesen. 
- Die Erfassung der Kontaktdaten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an öffentlichen Sitzungen ist  
  erforderlich.  
Um genügend Sitzmöglichkeiten zur Verfügung zu stel len, wäre eine vorherige Anmeldung hilfreich 
per mail an j.sierck@elektro-tiegs.de oder per Tele fon an Jan Sierck 04873/2035970.  
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Amtliche Bekanntmachung 
 

BEKANNTMACHUNG 
 

über die Neuwahl einer Schiedsperson und einer stel lvertretenden Schiedsperson  
für den Schiedsamtsbezirk West 

des Amtes Mittelholstein 
 

Im Schiedsamtsbezirk West des Amtes Mittelholstein wurden vom Amtsausschuss 
gewählt und von der Direktorin des Amtsgerichtes Rendsburg bestätigt: 

 
 

Herr Hans-Heinrich Lau,  
Vogelstange 5, 

24594 Hohenwestedt, 
als Schiedsperson 

 
 

und  
Frau Susanne Allais, 

Billundstraße 5,  
24594 Hohenwestedt 

als stellvertretende Schiedsperson 
 
 
 

Hohenwestedt, 23.09.2020 
 
 
 
 
 

gez. Landt 
Amtsdirektor 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Benutzungs- und Entgeltordnung 
für das Gemeindehaus „Alter Bahnhof“ 

der Gemeinde Remmels 
 

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 08.09.2020 folgende Benutzungs- und Entgelt-
ordnung für das Dorfgemeinschaftshaus „Alter Bahnhof“-nachstehend Versammlungsraum  
genannt – beschlossen: 

 
§ 1 

Allgemeines 
 
(1) Die Versammlungsräume dienen in erster Linie zur Durchführung  kommunaler Veranstaltun-
gen. Sie sollen darüber hinaus gemeinnützigen und kulturellen Veranstaltungen der örtlichen Ver-
eine, Verbände und Organisationen und den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde für die 
Durchführung von Familienfeiern und anderen geselligen Veranstaltungen zur Verfügung gestellt 
werden. Anderen Institutionen oder Personen können die Räume mit Genehmigung der Bürger-
meisterin / des Bürgermeisters oder deren / dessen Beauftragte / Beauftragten zur Verfügung ge-
stellt werden. Das Mindestalter der Nutzerin / des Nutzers muss 30 Jahre betragen. 

(2) Ein Anspruch auf eine Genehmigung von Veranstaltungen besteht nicht. 

(3) Jede Nutzerin / jeder Nutzer erkennt mit dem Betreten der Versammlungsräume diese Benut-
zungs- und Entgeltordnung an. 

(4) Die Bürgermeisterin / der Bürgermeister ist berechtigt, individuelle, diese Benutzungs- und Ent-
geltordnung ergänzende Benutzungs- und Verhaltensregeln in einer Hausordnung zu erlassen. 

 

§ 2 
Genehmigung 

 
(1) Die Genehmigung zur Benutzung der Versammlungsräume ist rechtzeitig, mindestens zehn 
Tage vor der Veranstaltung, bei der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister oder deren / dessen Be-
auftragte / Beauftragten zu beantragen. Bei der Antragstellung ist die verantwortliche Leitung der 
Veranstaltung und die vermutliche Zahl der teilnehmenden Personen anzugeben. Vereine, Organi-
sationen und sonstige Vereinigungen können regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen anmel-
den. 

(2) Benutzungsgenehmigungen werden widerruflich erteilt. Einen Widerruf haben die Nutzerinnen 
und Nutzer insbesondere bei Verstößen gegen die Benutzungs- und Entgeltordnung zu erwarten. 
Im Falle des Widerrufs besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung. 

(3) Die Nutzerin / der Nutzer hat alle für die Durchführung der Veranstaltung erforderlichen Ge-
nehmigungen einzuholen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dafür Sorge zu tragen, dass 
Veranstaltungen mit Musik jeglicher Art bei der GEMA zur Genehmigung angemeldet bzw. ange-
zeigt werden müssen. Die Gemeinde wird von etwaigen Schadensersatzansprüchen freigestellt, 
die aus einer Verletzung der dieser Vorgabe entstehen.  
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(4) Freiluftveranstaltungen und/oder die Nutzung der Außenanlagen auf dem Grundstück der Ver-
sammlungsräume werden nur nach Absprache mit der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister oder 
deren / dessen Beauftragte / Beauftragten genehmigt. 

 
§ 3 

Hausrecht 
 
(1) Das Hausrecht übt die Gemeinde durch die Bürgermeisterin / den Bürgermeister oder deren / 
dessen Beauftragte / Beauftragten aus. Sie / er überwacht den ordnungsgemäßen Betrieb und die 
sachgerechte Nutzung. Wird gegen geltendes Recht verstoßen oder diese Benutzungs- und Ent-
geltordnung nicht eingehalten, kann die Bürgermeisterin / der Bürgermeister oder deren / dessen 
Beauftragte / Beauftragter Zuwiderhandelnde des Hauses verweisen. In schweren Fällen kann die 
Bürgermeisterin / der Bürgermeister ein befristetes oder dauerndes Hausverbot aussprechen. 

 

§ 4 
Aufsicht 

 
(1) Die Versammlungsräume dürfen nur unter Aufsicht und in ständiger Anwesenheit der verant-
wortlichen Leitung der Veranstaltung benutzt werden. Die Leitung ist verpflichtet, für die Einhaltung 
dieser Benutzungs- und Entgeltordnung zu sorgen. Den Anweisungen der das Hausrecht aus-
übenden Person ist Folge zu leisten. 

(2) Schlüssel für die Versammlungsräume werden nur der verantwortlichen Leitung ausgehändigt. 
Bei Verlust der Schlüssel haftet die verantwortliche Leitung für die entstehenden Folgekosten.  

(3) Inventar, Geräte und sonstige Einrichtungen sind von der verantwortlichen Leitung vor der Be-
nutzung zu überprüfen. Die Leitung hat Schäden und Mängel an Inventar, Geräten und sonstigen 
Einrichtungen sofort der das Hausrecht ausübenden Person mitzuteilen. Geschieht dieses nicht, 
so gelten die Versammlungsräume als ordnungsgemäß übergeben. 

(4) Die Leitung verlässt als letztes die Versammlungsräume und hat erhaltene Schlüssel unverzüg-
lich persönlich abzugeben. Die Leitung hat sich davon zu überzeugen, dass sich das Inventar, Ge-
räte und sonstigen Einrichtungen nach Beendigung der Veranstaltung in einem ordnungsgemäßen 
Zustand befinden. Heizkörper sind so zu regulieren, dass lediglich ein Einfrieren der Wasserleitung 
verhindert wird, geöffnete Wasserhähne sind zu schließen, Licht ist überall zu löschen und andere 
sich in Betrieb befindliche energieabhängige Geräte abzuschalten, Fenster und Türen sind zu 
schließen. Die Übergabe erfolgt an die Bürgermeisterin / den Bürgermeister oder deren / dessen 
Beauftragte / Beauftragten. 

 

§ 5 
Benutzungsregeln  

 
(1) Die Versammlungsräume sowie alle Einrichtungen des Hauses dürfen nur zu dem vereinbarten 
Zweck benutzt werden. 

(2) Das Gebäude, die Versammlungsräume, Inventar, Geräte und sonstige Einrichtungen sind 
pfleglich zu behandeln und sorgfältig zu schonen. 

(3) Die Ein- und Ausfahrten zu den Versammlungsräumen und Rettungswege sind von parkenden 
Fahrzeugen großräumig freizuhalten.   
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(4) Die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes sind einzuhalten. 

(5) Gem. dem Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens vom 21. November 2007 
ist das Rauchen in Gebäuden von Trägern öffentlicher Verwaltung nicht gestattet. 

(6) Die Brandschutzordnung ist zu beachten. 

(7) Die verantwortliche Leitung hat für Ruhe und Ordnung während der Benutzung zu sorgen. 

(8) Schilder, Tafeln, Plakate, Bekanntmachungen u. ä. dürfen nur so angebracht werden, dass 
diese keine Schäden an Wänden und Inventar hinterlassen. 

(9) Belästigungen der Anliegerinnen / Anlieger durch an- und abfahrende Fahrzeuge sind soweit 
wie möglich zu vermeiden. 

(10) Inventar, Geräte und sonstige Einrichtungsgegenstände dürfen nicht aus den Räumen bzw. 
aus dem Gebäude entfernt werden. 

(11) Belästigung durch laute Musik ist weitgehend zu vermeiden. Ab 23.00 Uhr sind die Bässe der 
Anlagen herunter zu fahren. Wenn möglich sind Fenster und Außentüren geschlossen zu halten. 

(12) Der / Die Beauftrage kontrolliert vor und nach der Veranstaltung die Versammlungsräume, 
Inventar, Geräte und sonstigen Einrichtungsgegenstände. Schadhaftes oder fehlendes Inventar, 
speziell Geschirr, ist der Gemeinde zu ersetzen. 

(13) Das Aufräumen und die saubere Wiederherrichtung („besenrein“) der Versammlungsräume, 
des Inventars, Geräte und sonstigen Einrichtungsgegenstände hat bis spätestens 11.00 Uhr des 
auf die Veranstaltung folgenden Tages zu erfolgen.  

(14) Sämtliche Abfälle, Aschenreste, Flaschen, Papier etc. sind in den dafür vorgesehenen Abfall-
behältern zu entsorgen.  

(15) Kommt die Nutzerin / der Nutzer seiner Verpflichtung nach Absatz (13) und (14) nicht nach, so 
wird die Reinigung der Versammlungsräume  auf seine Kosten veranlasst und in Rechnung ge-
stellt. 

 

§ 6 
Benutzungsentgelt  

(1) Für die Nutzung der Versammlungsräume -ausgenommen kommunale Veranstaltungen, ge-
meinnützige und kulturelle Veranstaltungen der örtlichen Vereine, Verbände und Organisationen-  
ist ein Benutzungsentgelt zu entrichten. 

(2) Das Entgelt beträgt:   

a) für die Nutzung des Saales einschließlich der Nebenräume 

(Küche,Flur, Toiletten)        120,00 € 

b) bei außergewöhnlicher Verschmutzung nach Nutzung für die Reinigung         15,00 €/Std 

(3) Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Verwaltung des Amtes Mittelholstein. 

(4) Der Bürgermeister kann in begründeten Einzelfällen das Entgelt ermäßigen oder erlassen. 

(5) Im Falle der Umsatzsteuerpflicht der Gemeinde ab dem Jahr 2021 gilt das Entgelt zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
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§ 7 
Ausfall von Nutzungszeiten 

(1) Muss eine Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden, ist die Bürgermeisterin / der Bürgermeis-
ter oder deren / dessen Beauftragte / Beauftragter zu benachrichtigen. Ein Nutzungsentgelt wird 
nicht erhoben. Dieses gilt nicht, wenn der Gemeinde für die Vorbereitung der Veranstaltung bereits 
Kosten entstanden sind. In dem Fall wird ein Nutzungsentgelt in voller Höhe nach § 6 erhoben. 

 
§ 8 

Haftung  
 
(1) Die Versammlungsräume, Inventar, Geräte und sonstigen Einrichtungen gelten in dem vorhan-
denen Zustand als ordnungsgemäß, es sei denn, dass die verantwortliche Leitung Schäden und 
Mängel gemäß § 4 Abs. 3 gemeldet hat. Die Leitung muss sicherstellen, dass schadhaftes Inven-
tar, Geräte oder sonstige Einrichtungen nicht benutzt werden. 

(2) Die Nutzerin / der Nutzer stellt die Gemeinde von etwaigen Haftpflichtansprüchen seiner Be-
diensteten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucherinnen / Besucher seiner Veranstaltungen 
und Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Versammlungsräume, 
Inventar, Geräte und sonstigen Einrichtungen und der Zugänge zu den Räumen stehen. Die Frei-
stellung umfasst sowohl die Erfüllung begründeter als auch die Abwehr unbegründeter Ansprüche.  

(3) Die Nutzerin / der Nutzer verzichtet auf eigene Haftpflichtansprüche gegen die Gemeinde und 
für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rückgriffansprüchen ge-
gen die Gemeinde und deren Bedienstete und Beauftragte. 

(4) Die Gemeinde kann von der Nutzerin / dem Nutzer vor Erteilung der Genehmigung den Nach-
weis verlangen, dass eine ausreichende Haftpflichtversicherung besteht, durch welche auch die 
Freistellungsansprüche gedeckt werden. 

(5) Die Nutzerin / der Nutzer haftet der Gemeinde für alle Schäden, die der Gemeinde im Zusam-
menhang mit der Nutzung an den Versammlungsräumen sowie an Inventar, Geräten und sonsti-
gen Einrichtungen entstehen. 

(6) Die Gemeinde haftet nicht für finanzielle oder sonstige Nachteile, die der Nutzerin / dem Nutzer 
durch äußere Einwirkung oder höhere Gewalt entstehen. 

(7) Unberührt bleibt die Haftung der Gemeinde als Grundstückseigentümerin für den sicheren 
Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836 BGB. 

(8) Unbeschadet der in den Absätzen 2 - 4 getroffenen Vereinbarungen sind sämtliche Schäden, 
die im Zusammenhang mit der Nutzung entstehen, der Gemeinde oder deren Beauftragte / Beauf-
tragten unverzüglich anzuzeigen. 

 

§ 9 
Inkrafttreten  

Diese Benutzungs- und Entgeltordnung  des Dorfgemeinschaftshauses „Alter Bahnhof“ der Ge-
meinde Remmels  tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Benut-
zungsordnung für den Gemeindesaal in der Gemeinde Remmels und die Gebührenordnung für die 
Benutzung des Gemeindesaals in der Gemeinde Remmels vom 27.11.2013 außer Kraft. 
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Remmels, den 23.09.2020 
 
gez.    (L. S.) 
 
Günther Busch 
(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Benutzungs- und Entgeltordnung 
für die „Sandkuhle“ 

in der Gemeinde Remmels 
 

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 08.09.2020 folgende Benutzungs- und Entgeltord-
nung für die Sandkuhle -nachstehend Versammlungsstätte genannt- beschlossen: 

 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Versammlungsstätte dient in erster Linie zur Durchführung  kommunaler Veranstaltungen. 
Sie sollen darüber hinaus gemeinnützigen und kulturellen Veranstaltungen der örtlichen Vereine, 
Verbände und Organisationen und den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde für die Durchfüh-
rung von Familienfeiern und anderen geselligen Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden. 
Anderen Institutionen oder Personen können die Räume mit Genehmigung der Bürgermeisterin / 
des Bürgermeisters oder deren / dessen Beauftragte / Beauftragten zur Verfügung gestellt werden.  

(2) Ein Anspruch auf eine Genehmigung von Veranstaltungen besteht nicht. 

(3) Jede Nutzerin / jeder Nutzer erkennt mit dem Betreten der Versammlungsstätte diese Benut-
zungs- und Entgeltordnung an. 

(4) Die Bürgermeisterin / der Bürgermeister ist berechtigt, individuelle, diese Benutzungs- und Ent-
geltordnung ergänzende Benutzungs- und Verhaltensregeln in einer Hausordnung zu erlassen. 

 

§ 2 
Genehmigung 

 
(1) Die Genehmigung zur Benutzung der Versammlungsstätte ist rechtzeitig, mindestens zehn 
Tage vor der Veranstaltung, bei der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister oder deren / dessen Be-
auftragte / Beauftragten zu beantragen. Bei der Antragstellung ist die verantwortliche Leitung der 
Veranstaltung und die vermutliche Zahl der teilnehmenden Personen anzugeben. Vereine, Organi-
sationen und sonstige Vereinigungen können regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen anmel-
den. 

(2) Benutzungsgenehmigungen werden widerruflich erteilt. Einen Widerruf haben die Nutzerinnen 
und Nutzer insbesondere bei Verstößen gegen die Benutzungs- und Entgeltordnung zu erwarten. 
Im Falle des Widerrufs besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung. 

(3) Die Nutzerin / der Nutzer hat alle für die Durchführung der Veranstaltung erforderlichen Ge-
nehmigungen einzuholen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dafür Sorge zu tragen, dass 
Veranstaltungen mit Musik jeglicher Art bei der GEMA zur Genehmigung angemeldet bzw. ange-
zeigt werden müssen. Die Gemeinde wird von etwaigen Schadensersatzansprüchen freigestellt, 
die aus einer Verletzung der dieser Vorgabe entstehen. 
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(4) Freiluftveranstaltungen und/oder die Nutzung der Außenanlagen auf dem Grundstück der Ver-
sammlungsstätte werden nur nach Absprache mit der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister oder 
deren / dessen Beauftragte / Beauftragten genehmigt. 

§ 3 
Hausrecht 

 
(1) Das Hausrecht übt die Gemeinde durch die Bürgermeisterin / den Bürgermeister oder deren / 
dessen Beauftragte / Beauftragten aus. Sie / er überwacht den ordnungsgemäßen Betrieb und die 
sachgerechte Nutzung. Wird gegen geltendes Recht verstoßen oder diese Benutzungs- und Ent-
geltordnung nicht eingehalten, kann die Bürgermeisterin / der Bürgermeister oder deren / dessen 
Beauftragte / Beauftragter Zuwiderhandelnde des Hauses verweisen. In schweren Fällen kann die 
Bürgermeisterin / der Bürgermeister ein befristetes oder dauerndes Hausverbot aussprechen. 

 

§ 4 
Aufsicht 

 
(1) Die Versammlungsstätte darf nur unter Aufsicht und in ständiger Anwesenheit der verantwortli-
chen Leitung der Veranstaltung benutzt werden. Die Leitung ist verpflichtet, für die Einhaltung die-
ser Benutzungs- und Entgeltordnung zu sorgen. Den Anweisungen der das Hausrecht ausüben-
den Person ist Folge zu leisten. 

(2) Schlüssel für die Versammlungsstätte werden nur der verantwortlichen Leitung ausgehändigt. 
Bei Verlust der Schlüssel haftet die verantwortliche Leitung für die entstehenden Folgekosten.  

(3) Inventar, Geräte und sonstige Einrichtungen sind von der verantwortlichen Leitung vor der Be-
nutzung zu überprüfen. Die Leitung hat Schäden und Mängel an Inventar, Geräten und sonstigen 
Einrichtungen sofort der das Hausrecht ausübenden Person mitzuteilen. Geschieht dieses nicht, 
so gilt die Versammlungsstätte als ordnungsgemäß übergeben. 

(4) Die Leitung verlässt als letztes die Versammlungsstätte und hat erhaltene Schlüssel unverzüg-
lich persönlich abzugeben. Die Leitung hat sich davon zu überzeugen, dass sich das Inventar, Ge-
räte und sonstigen Einrichtungen nach Beendigung der Veranstaltung in einem ordnungsgemäßen 
Zustand befinden. Heizkörper sind so zu regulieren, dass lediglich ein Einfrieren der Wasserleitung 
verhindert wird, geöffnete Wasserhähne sind zu schließen, Licht ist überall zu löschen und andere 
sich in Betrieb befindliche energieabhängige Geräte abzuschalten, Fenster und Türen sind zu 
schließen. Die Übergabe erfolgt an die Bürgermeisterin / den Bürgermeister oder deren / dessen 
Beauftragte / Beauftragten. 

 

 
§ 5 

Benutzungsregeln  
 

(1) Die Versammlungsstätte sowie alle Einrichtungen des Hauses dürfen nur zu dem vereinbarten 
Zweck benutzt werden. 

(2) Das Gebäude, die Versammlungsstätte, Inventar, Geräte und sonstige Einrichtungen sind 
pfleglich zu behandeln und sorgfältig zu schonen. 

(3) Die Ein- und Ausfahrten zu den Versammlungsstätten und Rettungswege sind von parkenden 
Fahrzeugen großräumig freizuhalten.   
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(4) Die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes sind einzuhalten. 

(5) Gem. dem Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens vom 21. November 2007 
ist das Rauchen in Gebäuden von Trägern öffentlicher Verwaltung nicht gestattet. 

(6) Die Brandschutzordnung ist zu beachten. 

(7) Die verantwortliche Leitung hat für Ruhe und Ordnung während der Benutzung zu sorgen. 

(8) Schilder, Tafeln, Plakate, Bekanntmachungen u. ä. dürfen nur so angebracht werden, dass 
diese keine Schäden an Wänden und Inventar hinterlassen. 

(9) Belästigungen der Anliegerinnen / Anlieger durch an- und abfahrende Fahrzeuge sind soweit 
wie möglich zu vermeiden. 

(10) Inventar, Geräte und sonstige Einrichtungsgegenstände dürfen nicht aus den Räumen bzw. 
aus dem Gebäude entfernt werden. 

(11) Belästigung durch laute Musik ist weitgehend zu vermeiden. Ab 23.00 Uhr sind die Bässe der 
Anlagen herunter zu fahren. Wenn möglich sind Fenster und Außentüren geschlossen zu halten. 

(12) Der / Die Beauftrage kontrolliert vor und nach der Veranstaltung die Versammlungsstätte, In-
ventar, Geräte und sonstigen Einrichtungsgegenstände. Schadhaftes oder fehlendes Inventar, 
speziell Geschirr, ist der Gemeinde zu ersetzen. 

(13) Das Aufräumen und die saubere Wiederherrichtung („besenrein“) der Versammlungsstätte, 
des Inventars, Geräte und sonstigen Einrichtungsgegenstände hat bis spätestens 11.00 Uhr des 
auf die Veranstaltung folgenden Tages zu erfolgen.  

(14) Sämtliche Abfälle, Aschenreste, Flaschen, Papier etc. sind in den dafür vorgesehenen Abfall-
behältern zu entsorgen.  

(15) Kommt die Nutzerin / der Nutzer seiner Verpflichtung nach Absatz (13) und (14) nicht nach, so 
wird die Reinigung der Versammlungsstätte  auf seine Kosten veranlasst und in Rechnung gestellt. 

 

§ 6 
Benutzungsentgelt  

(1) Für die Nutzung der Versammlungsstätte -ausgenommen kommunale Veranstaltungen, ge-
meinnützige und kulturelle Veranstaltungen der örtlichen Vereine, Verbände und Organisationen-  
ist ein Benutzungsentgelt zu entrichten. 

(2) Das Entgelt beträgt:   

für die Sandkuhle pauschal     70,00 € 

 (3) Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Verwaltung des Amtes Mittelholstein. 

(4) Der Bürgermeister kann in begründeten Einzelfällen das Entgelt ermäßigen oder erlassen. 

(5) Im Falle der Umsatzsteuerpflicht der Gemeinde ab dem Jahr 2021 gilt das Entgelt zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
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§ 7 
Ausfall von Nutzungszeiten 

(1) Muss eine Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden, ist die Bürgermeisterin / der Bürgermeis-
ter oder deren / dessen Beauftragte / Beauftragter zu benachrichtigen. Ein Nutzungsentgelt wird 
nicht erhoben. Dieses gilt nicht, wenn der Gemeinde für die Vorbereitung der Veranstaltung bereits 
Kosten entstanden sind. In dem Fall wird ein Nutzungsentgelt in voller Höhe nach § 6 erhoben. 

 

§ 8 
Haftung  

 
(1) Die Versammlungsstätte, Inventar, Geräte und sonstigen Einrichtungen gelten in dem vorhan-
denen Zustand als ordnungsgemäß, es sei denn, dass die verantwortliche Leitung Schäden und 
Mängel gemäß § 4 Abs. 3 gemeldet hat. Die Leitung muss sicherstellen, dass schadhaftes Inven-
tar, Geräte oder sonstige Einrichtungen nicht benutzt werden. 

(2) Die Nutzerin / der Nutzer stellt die Gemeinde von etwaigen Haftpflichtansprüchen seiner Be-
diensteten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucherinnen / Besucher seiner Veranstaltungen 
und Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Versammlungsstätte, In-
ventar, Geräte und sonstigen Einrichtungen und der Zugänge zu den Räumen stehen. Die Freistel-
lung umfasst sowohl die Erfüllung begründeter als auch die Abwehr unbegründeter Ansprüche.  

(3) Die Nutzerin / der Nutzer verzichtet auf eigene Haftpflichtansprüche gegen die Gemeinde und 
für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rückgriffansprüchen ge-
gen die Gemeinde und deren Bedienstete und Beauftragte. 

(4) Die Gemeinde kann von der Nutzerin / dem Nutzer vor Erteilung der Genehmigung den Nach-
weis verlangen, dass eine ausreichende Haftpflichtversicherung besteht, durch welche auch die 
Freistellungsansprüche gedeckt werden. 

(5) Die Nutzerin / der Nutzer haftet der Gemeinde für alle Schäden, die der Gemeinde im Zusam-
menhang mit der Nutzung an den Versammlungsstätten sowie an Inventar, Geräten und sonstigen 
Einrichtungen entstehen. 

(6) Die Gemeinde haftet nicht für finanzielle oder sonstige Nachteile, die der Nutzerin / dem Nutzer 
durch äußere Einwirkung oder höhere Gewalt entstehen. 

(7) Unberührt bleibt die Haftung der Gemeinde als Grundstückseigentümerin für den sicheren 
Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836 BGB. 

(8) Unbeschadet der in den Absätzen 2 - 4 getroffenen Vereinbarungen sind sämtliche Schäden, 
die im Zusammenhang mit der Nutzung entstehen, der Gemeinde oder deren Beauftragte / Beauf-
tragten unverzüglich anzuzeigen. 
 

§ 9 
Inkrafttreten  

Diese Benutzungs- und Entgeltordnung  der Sandkuhle in der Gemeinde Remmels  tritt am Tage 
nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Gebührenordnung der 
Sandkuhle in der Gemeinde Remmels vom 27.11.2013 außer Kraft. 
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Remmels, den 23.09.2020 

 
gez.   (L. S.) 
 
Günther Busch 
(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung 
über die Straßenreinigung 

in der Gemeinde Beringstedt 
(Straßenreinigungssatzung) 

 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
(GO) vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57) und des § 45 Abs. 3 Satz 2 Ziffer 2 und 5 des  
Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) vom 25.11.2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 631, ber. 2004 S. 140) jeweils in der zurzeit gültigen Fassung wird nach Beschlussfas-
sung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Beringstedt vom 24.08.2020 folgende Satzung 
über die Straßenreinigung in der Gemeinde Beringstedt erlassen: 

 

§ 1 
Gegenstand der Reinigungspflicht 

 
Alle öffentlichen Straßen (§§ 2, 57 StrWG, § 1 Bundesfernstraßengesetz) innerhalb der  
geschlossenen Ortslage, bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen jedoch nur innerhalb der Orts-
durchfahrt, (§ 4 Abs. 1 Sätze 2 und 3 StrWG) sind zu reinigen. Öffentliche Straßen sind Straßen, 
Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. 

 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht wird aufgrund der Ermächtigung des § 45 Abs. 3 Ziffer 2 StrWG-SH in der 
Frontlänge der anliegenden Grundstücke auf die Eigentümerinnen und / oder Eigentümer dieser 
Grundstücke für folgende Straßenteile übertragen:  

 a) Gehwege mit Ausnahme derjenigen Teile, die als Parkplatz für Kraftfahrzeuge be-
sonders  

  gekennzeichnet sind, 

 b) die begehbaren Seitenstreifen, 

 c) die Radwege, auch soweit deren Benutzung durch Fußgänger geboten ist, 

 d) den begehbaren Fahrbahnrand beidseitig in einer Breite von mindestens 1,00 m, 
sofern  

zwischen der Fahrbahn und den anliegenden Grundstücken weder Gehwege, Radwege 
noch begehbare Seitenstreifen vorhanden sind, 

 e) die Rinnsteine und Entwässerungsrinnen aus Muldensteinen, 

 f) die Gräben, 

 g) die Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksanschluss dienen. 

Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. 
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(2) An Stelle des Eigentümers trifft die Reinigungspflicht 

1. den Erbbauberechtigten, 

2. den Nießbraucher, sofern er das gesamte Grundstück selbst nutzt, 

 

 
3. den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze Wohngebäude zur Nutzung 
    überlassen ist. 

(3) Ist der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, seine Pflicht persönlich zu erfüllen, so hat er eine 
geeignete Person mit der Reinigung zu beauftragen. 
 

(4) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung gegenüber 
der Gemeinde mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner Stelle übernehmen, wenn 
eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird; die Zustimmung ist jederzeit wider-
ruflich und nur solange wirksam, wie die Haftpflichtversicherung besteht. 

 

§ 3 
Art und Umfang der Reinigungspflicht 

 
(1) Art und Umfang der Reinigung richten sich nach dem Grad der Verschmutzung und den Erfor-
dernissen der öffentlichen Sicherheit. 

(2) Die Reinigungspflicht umfasst die Säuberung der in § 2 Abs. 1 genannten Straßenteile ein-
schließlich der Beseitigung von Abfällen geringen Umfangs und Laub. Wildwachsende Kräuter und 
Pflanzen sind zu entfernen, wenn dadurch der Straßenverkehr behindert, die nutzbare Breite von 
Geh- und Radwegen oder der Fahrbahn eingeschränkt wird oder wenn die Kräuter und Pflanzen 
die Straßenbeläge schädigen. 

(3) Die Straßenteile nach § 2 Absatz 1 sind bei Bedarf zu säubern und von Unkraut zu befreien. 
Die Verwendung chemischer Unkrautvernichtungsmittel ist verboten. Die Einläufe in Entwässe-
rungsanlagen und die Hydranten sind sauber zu halten. Belästigende Staubentwicklung ist zu 
vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat sind nach Beendigung der Säuberung unverzüglich zu 
entfernen. 

 

§ 4 
Art und Umfang der Schneeräumungs- und Streupflicht  

 
(1) In der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unver-
züglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. 
Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 8.00 Uhr, sonn- und 
feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. 
 

(2) Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite von mindestens 
1,00 m von Schnee freizuhalten und bei Glätte ab zu streuen. Auf den mit Sand, Kies oder Schla-
cke befestigten Gehwegen ist nur Glätte zu beseitigen; jedoch sind Schneemengen, die den Fuß-
gängerverkehr behindern, unter Schonung der Gehflächen zu entfernen. 
 

(3) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen die Gehwege so von 
Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloser Zu- und Abgang gewähr-
leistet ist.  
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(4) Die Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen sollte grundsätzlich unterblei-
ben. Ihre Verwendung ist nur erlaubt 

a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen), in denen durch ab-
stumpfende Mittel keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 

b) an besonders gefährlichen Stellen, z.B. Treppen, Rampen, starken Gefälle- bzw. 
Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegabschnitten.  

 

(5) Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn angrenzenden Drittel des Gehweges oder auf 
einem Seitenstreifen zu lagern. Wo dies nicht möglich ist, können Schnee und Eis auch auf dem 
Fahrbahnrand gelagert werden. Der Fahr- und Fußgängerverkehr darf hierdurch nicht gefährdet 
werden. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und Schnee frei-
zuhalten. Von anliegenden Grundstücken dürfen Schnee und Eis nicht auf den Gehweg und die 
Fahrbahn geschafft werden. 
 

(6) Gehwege im Sinne der vorstehenden Absätze sind alle Straßenteile, deren Benutzung durch 
Fußgänger geboten ist. 

 

§ 5 
Außergewöhnliche Verunreinigung 

 
Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat gemäß § 46 StrWG die 
Verunreinigung ohne Aufforderung und ohne schuldhafte Verzögerung zu beseitigen (§ 46 StrWG). 
Eine über das übliche Maß hinausgehende Verunreinigung liegt insbesondere auch bei Ausschei-
dungen von Hunden und anderen Tieren vor.  
 

Die Gemeinde kann die Verunreinigung auf Kosten des Verursacher bzw. des Beseitigungspflichti-
gen (Halterin/Halter, Besitzerin/Besitzer, Begleiterin/Begleiter) beseitigen. Unberührt bleibt die 
Verpflichtung des Reinigungspflichtigen, die Verunreinigung zu beseitigen, soweit ihm dies zumut-
bar ist. 

 

§ 6 
Grundstücksbegriff 

 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung jeder 
zusammenhängende Grundbesitz, der eine wirtschaftliche Einheit nach dem Bewertungsgesetz 
bildet. 
 

(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt auch ein Grundstück, das durch einen Graben, eine 
Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg oder von der 
Fahrbahn getrennt ist, gleich ob es mit der Vorder- bzw. Hinterfront oder mit den Seitenfronten an 
der Straße liegt. 

 

§ 7 
Ausnahmen 

 
Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der Straßen können ganz oder teilweise nur dann 
auf besonderen Antrag erteilt werden, wenn auch unter Berücksichtigung des allgemeinen Wohles 
die Durchführung der Reinigung dem Pflichtigen nicht zugemutet werden kann.  
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§ 8 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
(1) Die Gemeinde Beringstedt verarbeitet zur Umsetzung dieser Satzung personenbezogene  
Daten der Betroffenen zum Zweck der Umsetzung der Reinigungspflicht. 
 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist § 3 Satz 2 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-
Holstein (LDSG), i.V.m. § 45 Abs. 3 Satz 2 StrWG, i.V.m. dieser Satzung über die Straßenreini-
gung in der Gemeinde Beringstedt. 
 

(2) Es werden Name, Vorname und Anschrift des Eigentümers oder der in § 2 Abs. 3 Nr. 1-3  
genannten Personen erhoben. Die vorgenannten Daten werden erhoben durch:  

a) Abfrage beim Einwohnermeldeamt des Amtes Mittelholstein 

b) Abfrage der Eigentümer mittels der Grundsteuerakten beim Steueramt des Amtes Mittelholstein   

c) Abfrage des Eigentümers mittels Grundbuchauskunft beim Amtsgericht Redsburg 

d) Abfrage beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein zu den  

Abmessungen des jeweils zugrundliegenden Grundstückes  

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur unter den Voraussetzungen des Abs. 4. Eine au-
tomatisierte Entscheidungsfindung („Profiling“) findet nicht statt. 
 

(3) Die Daten werden nur erhoben, sofern bei routinemäßigen Kontrollen festgestellt wird, dass der 
durch diese Satzung auferlegte Reinigungspflicht nicht nachgekommen wird, oder ein nicht Nach-
kommen der Reinigungspflicht angezeigt wird.  
 

(4) Es werden die Vorgaben des § 4 LDSG beachtet. Das bedeutet, eine Verarbeitung zu anderen 
Zwecken ist nicht vorgesehen, es sei denn, die betroffene Person wird zur Zahlung eines Geldbe-
trages verpflichtet. In diesem Fall werden die personenbezogenen Daten an die Finanzabteilung 
und das Forderungsmanagement des Amtes Mittelholstein weitergeleitet. Eine Drittlandübermitt-
lung ist nicht vorgesehen. 
 

(5) Die Daten der betroffenen Person werden im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht 
für 10 Jahre nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens gespeichert und im Anschluss unwieder-
bringlich gelöscht, bzw. vernichtet. 

 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt § 56 StrWG. 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

a) seiner auferlegten Reinigungspflicht nach § 2 dieser Satzung nicht nachkommt, 

b) der nach §§ 3 und 4 dieser Satzung festgelegten Reinigungspflicht nach Art und Umfang 
nicht nachkommt, 

c) nach § 5 dieser Satzung eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt 
und die Verunreinigung, insbesondere durch Hunde und andere Tiere, nicht unverzüglich 
beseitigt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu 511 € 
geahndet werden. 
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§ 10 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Beringstedt vom 
24.02.2020 außer Kraft.  
 
 
Beringstedt, den 17.09.2020 
 
 
gez.      (L. S.) 
 
Sönke Rohwer 
(Bürgermeister) 
 
  



577 
 

 
Anlage zur Satzung über die Straßenreinigung in der  Gemeinde Beringstedt vom 24.08.2020 

 

Nachfolgend aufgeführte Straßen sind gem. § 2 Abs. 1 der Straßenreinigungssatzung zu reinigen: 
 

Straßenverzeichnis 
 

Alte Dorfstraße 
Am Bahnhof 
Am Ehrenmal 
Am Ellerrehm 
Am Wischhof 
Amselweg 
Aukamp 
Birkenweg 
Eichenweg 
Friedensstraße 
Heckenweg 
Hermannstraße 
Holunderweg 
Im Eck 
In der Marsch 
Mückenhörn 
Osterhofer Weg 
Ostermühler Straße 
Pfenningkrug 
Saar 
Seegen 
Seegensgang 
Schmiedegang 
Schulberg 
Steinbergstraße 
Wiesengrund 
Ziegeleiweg 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung 
über die Straßenreinigung 
in der Gemeinde Remmels 

(Straßenreinigungssatzung) 
 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
(GO) vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57) und des § 45 Abs. 3 Satz 2 Ziffer 2 und 5 des  
Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) vom 25.11.2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 631, ber. 2004 S. 140) in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen wird nach Beschluss-
fassung durch die Gemeindevertretung Remmels vom 08.09.2020 folgende Satzung erlassen: 

 

§ 1 
Reinigungspflicht 

 
Alle öffentlichen Straßen (§§ 2, 57 StrWG, § 1 Bundesfernstraßengesetz) innerhalb der geschlos-
senen Ortslage, bei Bundes-, Landes- und Kreisstraßen jedoch nur innerhalb der Ortsdurchfahrt, 
(§ 4 Abs. 1 Sätze 2 und 3 StrWG) sind zu reinigen. Öffentliche Straßen sind Straßen, Wege und 
Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. 

 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht wird aufgrund der Ermächtigung des § 45 Abs. 3 Ziffer 2 StrWG-SH in der 
Frontlänge der anliegenden Grundstücke auf die Eigentümerinnen und / oder Eigentümer dieser 
Grundstücke für folgende Straßenteile übertragen: 

 a) die Gehwege mit Ausnahme derjenigen Teile, die als Parkflächen für Kraftfahrzeuge  

besonders gekennzeichnet sind, 

 b) die begehbaren Seitenstreifen, 

 c) die Radwege, auch soweit deren Benutzung für Fußgänger geboten ist, 

 d) den begehbaren Fahrbahnrand beidseitig in einer Breite von mindestens 1,00 m,  

  sofern  zwischen der Fahrbahn und den anliegenden Grundstücken weder  

Gehwege, Radwege noch begehbare Seitenstreifen vorhanden sind, 

 e) die Rinnsteine und Pflasterrinnen, 

 f) die Gräben, 

 g) die Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksanschluss dienen. 

Das Straßenverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

(2) An Stelle des Eigentümers trifft die Reinigungspflicht 

1. den Erbbauberechtigten, 

2. den Nießbraucher, sofern er das gesamte Grundstück selbst nutzt,  
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3. den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze Wohngebäude zur Nutzung 
    überlassen ist. 
(3) Ist der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, seine Pflicht persönlich zu erfüllen, so hat er eine 
geeignete Person mit der Reinigung zu beauftragen. 

(4) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung gegenüber 
der Gemeinde mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner Stelle übernehmen, wenn 
eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird; die Zustimmung ist jederzeit wider-
ruflich und nur solange wirksam, wie die Haftpflichtversicherung besteht. 

 

§ 3 
Art und Umfang der Reinigungspflicht 

 
(1) Art und Umfang der Reinigung richten sich nach dem Grad der Verschmutzung und den Erfor-
dernissen der öffentlichen Sicherheit. 

(2) Die Reinigungspflicht umfasst die Säuberung der in § 2 Abs. 1 genannten Straßenteile ein-
schließlich der Beseitigung von Abfällen geringen Umfangs und Laub. Wildwachsende Kräuter und 
Pflanzen sind zu entfernen, wenn dadurch der Straßenverkehr behindert, die nutzbare Breite von 
Geh- und Radwegen oder der Fahrbahn eingeschränkt wird oder wenn die Kräuter und Pflanzen 
die Straßenbeläge schädigen. 

(3) Die Straßenteile nach § 2 Absatz 1 sind bei Bedarf zu säubern und von Unkraut zu befreien. 
Die Verwendung chemischer Unkrautvernichtungsmittel ist verboten. Die Einläufe in Entwässe-
rungsanlagen und die Hydranten sind sauber zu halten. Belästigende Staubentwicklung ist zu 
vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat sind nach Beendigung der Säuberung unverzüglich zu 
entfernen. 

 

§ 4 
Art und Umfang der Schneeräumungs- und Streupflicht  

 
(1) In der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unver-
züglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. 
Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 8.00 Uhr, sonn- und 
feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. 
 

(2) Die Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite von mindestens 
1,00 m von Schnee freizuhalten und bei Glätte abzustreuen. Auf den mit Sand, Kies oder Schlacke 
befestigten Gehwegen ist nur Glätte zu beseitigen; jedoch sind Schneemengen, die den Fußgän-
gerverkehr behindern, unter Schonung der Gehflächen zu entfernen. 
 

(3) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen die Gehwege so von 
Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloser Zu- und Abgang gewähr-
leistet ist. 
 

(4) Die Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen sollte grundsätzlich unterblei-
ben. Ihre Verwendung ist nur erlaubt 
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a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen), in denen durch ab-
stumpfende Mittel keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 

b) an besonders gefährlichen Stellen, z.B. Treppen, Rampen, starken Gefälle- bzw. 
Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegabschnitten.  

(5) Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn angrenzenden Drittel des Gehweges oder auf 
einem Seitenstreifen zu lagern. Wo dies nicht möglich ist, können Schnee und Eis auch auf dem 
Fahrbahnrand gelagert werden. Der Fahr- und Fußgängerverkehr darf hierdurch nicht gefährdet 
werden. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und Schnee frei-
zuhalten. Von anliegenden Grundstücken dürfen Schnee und Eis nicht auf den Gehweg und die 
Fahrbahn geschafft werden. 
 

(6) Gehwege im Sinne der vorstehenden Absätze sind alle Straßenteile, deren Benutzung durch 
Fußgänger geboten ist. 

 

§ 5 
Außergewöhnliche Verunreinigung 

 
Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat gemäß § 46 StrWG die 
Verunreinigung ohne Aufforderung und ohne schuldhafte Verzögerung zu beseitigen (§ 46 StrWG). 
Eine über das übliche Maß hinausgehende Verunreinigung liegt insbesondere auch bei Ausschei-
dungen von Hunden und anderen Tieren vor.  
 

Die Gemeinde kann die Verunreinigung auf Kosten des Verursacher bzw. des Beseitigungspflichti-
gen (Halterin/Halter, Besitzerin/Besitzer, Begleiterin/Begleiter) beseitigen. Unberührt bleibt die 
Verpflichtung des Reinigungspflichtigen, die Verunreinigung zu beseitigen, soweit ihm dies zumut-
bar ist. 

 

§ 6 
Grundstücksbegriff 

 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung jeder 
zusammenhängende Grundbesitz, der eine wirtschaftliche Einheit nach dem Bewertungsgesetz 
bildet. 

(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt auch ein Grundstück, das durch einen Graben, eine 
Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg oder von der 
Fahrbahn getrennt ist, gleich ob es mit der Vorder- bzw. Hinterfront oder mit den Seitenfronten an 
der Straße liegt. 

 

§ 7 
Ausnahmen 

 
Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der Straßen können ganz oder teilweise nur dann 
auf besonderen Antrag erteilt werden, wenn auch unter Berücksichtigung des allgemeinen Wohles 
die Durchführung der Reinigung dem Pflichtigen nicht zugemutet werden kann. 
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§ 8 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
(1) Die Gemeinde Remmels verarbeitet zur Umsetzung dieser Satzung personenbezogene  
Daten der Betroffenen zum Zweck der Umsetzung der Reinigungspflicht.  
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist § 3 Satz 2 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-
Holstein (LDSG), i.V.m. § 45 Abs. 3 Satz 2 StrWG, i.V.m. dieser Satzung über die Straßenreini-
gung in der Gemeinde Remmels. 
 

(2) Es werden Name, Vorname und Anschrift des Eigentümers oder der in § 2 Abs. 3 Nr. 1-3  
genannten Personen erhoben. Die vorgenannten Daten werden erhoben durch:  

a) Abfrage beim Einwohnermeldeamt des Amtes Mittelholstein 

b) Abfrage der Eigentümer mittels der Grundsteuerakten beim Steueramt des Amtes Mittelholstein  

c) Abfrage des Eigentümers mittels Grundbuchauskunft beim Amtsgericht Rendsburg 

d) Abfrage beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein zu den  

Abmessungen des jeweils zugrundliegenden Grundstückes  

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur unter den Voraussetzungen des Abs. 4. Eine  
automatisierte Entscheidungsfindung („Profiling“) findet nicht statt. 
 

(3) Die Daten werden nur erhoben, sofern bei routinemäßigen Kontrollen festgestellt wird, dass der 
durch diese Satzung auferlegte Reinigungspflicht nicht nachgekommen wird, oder ein nicht Nach-
kommen der Reinigungspflicht angezeigt wird.  
 

(4) Es werden die Vorgaben des § 4 LDSG beachtet. Das bedeutet, eine Verarbeitung zu anderen 
Zwecken ist nicht vorgesehen, es sei denn, die betroffene Person wird zur Zahlung eines Geldbe-
trages verpflichtet. In diesem Fall werden die personenbezogenen Daten an die Finanzabteilung 
und das Forderungsmanagement des Amtes Mittelholstein weitergeleitet. Eine Drittlandübermitt-
lung ist nicht vorgesehen. 
 

(5) Die Daten der betroffenen Person werden im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht 
für 10 Jahre nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens gespeichert und im Anschluss unwieder-
bringlich gelöscht, bzw. vernichtet. 

 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt § 56 StrWG. 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

d) seiner Reinigungspflicht nach § 2 dieser Satzung nicht nachkommt, 

e) der nach §§ 3 und 4 dieser Satzung festgelegten Reinigungspflicht nach Art und Umfang 
nicht nachkommt, 

f) nach § 5 dieser Satzung eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt 
und die Verunreinigung, insbesondere durch Hunde und andere Tiere, nicht unverzüglich 
beseitigt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu 511 € 
geahndet werden. 
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§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Remmels vom 
19.03.2019 außer Kraft. 
 
 
Remmels, den 22.09.2020 
 
 
gez.    (L. S.) 
 
Günther Busch 
(Bürgermeister) 
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Anlage zur Satzung über die Straßenreinigung in der  Gemeinde Remmels vom 08.09.2020 

 

Straßenverzeichnis 
 

Aublick 
Hauptstraße 
Hörsten 
Meiereiweg 
Meland 
Sportplatz 
Winselweg 
Ziegeleiweg 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Satzung 
über die Straßenreinigung  
in der Gemeinde Bendorf 

(Straßenreinigungssatzung) 
 

Aufgrund der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 17 Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
(GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) und des § 45 Abs. 3 Satz 2 Ziffer 2 und 5 
des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) vom 25. November 
2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 631, ber. 2004 S. 140) in den jeweils zurzeit gültigen Fassungen wird 
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Bendorf vom 21.09.2020 folgende Satzung 
erlassen: 

 

§ 1 
Reinigungspflicht 

 
Alle öffentlichen Straßen (§§ 2, 57 StrWG, § 1 Bundesfernstraßengesetz) innerhalb der  
geschlossenen Ortslage (§ 4 Abs. 1 Sätze 2 und 3 StrWG) sind zu reinigen. Hierunter fallen auch 
die Grundstücke Oersdorfer Straße 1 und 3 sowie der Mühlenberg und die Gartenstraße, soweit 
die Grundstücke bebaut sind. 

 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht wird aufgrund der Ermächtigung des § 45 Abs. 3 Ziffer 2 StrWG-SH in der 
Frontlänge der anliegenden Grundstücke auf die Eigentümerinnen und / oder Eigentümer dieser 
Grundstücke für folgende Straßenteile übertragen: 

 a) die Gehwege mit Ausnahme derjenigen Teile, die als Parkplatz für Kraftfahrzeuge  

besonders gekennzeichnet sind, 

 b) die begehbaren Seitenstreifen, 

 c) die Radwege, auch soweit deren Benutzung für Fußgänger geboten ist, 

 d) die Rinnsteine und Halbschalen (Beton und Pflaster) 

 e) die Gräben, 

 f)  die Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksanschluss dienen. 
 

(2) An Stelle des Eigentümers trifft die Reinigungspflicht 

1. den Erbbauberechtigten, 

2. den Nießbraucher, sofern er das gesamte Grundstück selbst nutzt, 

3. den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze Wohngebäude zur Nutzung  

    überlassen ist. 
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(3) Ist der Reinigungspflichtige nicht in der Lage, seine Pflicht persönlich zu erfüllen, so hat er eine 
geeignete Person mit der Reinigung zu beauftragen. 

 

(4) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung gegenüber 
der Gemeinde mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner Stelle übernehmen, wenn 
eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird; die Zustimmung ist jederzeit wider-
ruflich und nur solange wirksam, wie die Haftpflichtversicherung besteht. 

 

§ 3 
Art und Umfang der Reinigungspflicht 

 
(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Säuberung der in § 2 Abs. 1 genannten Straßenteile ein 
schließlich der Beseitigung von Abfällen geringen Umfangs und Laub. Wildwachsende Kräuter  
und Gras sind zu entfernen. Art und Umfang der Reinigung richten sich im Übrigen nach dem Grad 
der Verschmutzung und den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit. 
 

(2) Die Reinigung der Straßenteile nach § 2 Abs. 1 hat nach Bedarf, mindestens jedoch einmal 
monatlich zu erfolgen. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die dem Feuerlöschwesen die-
nenden Wasseranschlüsse sind jederzeit sauber und von Schnee und Eis frei zu halten. Belästi-
gende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat sind nach Beendigung der 
Säuberung unverzüglich zu entfernen. 
 

(3) Herbizide oder andere chemische Mittel dürfen bei der Wildkrautbeseitigung in Straßenrandbe-
reichen nicht eingesetzt werden. Als Straßenrandbereich gelten alle zwischen dem anliegenden 
Grundstück und der Fahrbahn gelegenen Flächen.  
 

(4) Die Gehwege, Radwege, gemeinsam genutzten Geh- und Radwege und die begehbaren  
Seitenstreifen sind in einer Breite von 1,20 m von Schnee frei zu halten. 
 

(5) Von den mit Sand, Kies oder Schlacke befestigten Gehwegen und Seitenstreifen ist Schnee 
nur dann zu entfernen, wenn die Schneemenge den Fußgängerverkehr behindert. Die Entfernung 
hat in diesem Falle unter Schonung der Gehfläche zu erfolgen.  
 

(6) Bei Eis- und Schneeglätte sind die in Abs. 4 genannten Bereiche zu streuen, wobei die Ver-
wendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich unterbleiben sollte; ihre  
Verwendung ist nur erlaubt, 

a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen), in denen durch Einsatz von  

 abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 

b) an besonders gefährlichen Stellen an Gehwegen, zum Beispiel Treppen, Rampen,  
 Brückenauf- oder abgängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen  
 Gehwegabschnitten. 
 

(7) Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Materi-
alien bestreut, salzhaltige oder sonstige auftauende Mittel enthaltener Schnee darf auf ihnen nicht 
abgelagert werden.  
 

(8) In der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind unver-
züglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen.  
Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 8.00 Uhr, sonn- und 
feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. Dies gilt auch für Glätte, die durch fest-
getretenen Schnee entstanden ist.  
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(9) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen die Gehwege so von 
Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloser Zu- und Abgang gewähr-
leistet ist. 
 

(10) Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn grenzenden Drittel des Gehweges oder einem 
Seitenstreifen zu lagern. Wo dies nicht möglich ist, können Schnee und Eis auch auf dem Fahr-
bahnrand gelagert werden. Der Fahr- und Fußgängerverkehr darf hierdurch nicht mehr als unver-
meidbar gefährdet oder behindert werden. Von anliegenden Grundstücken dürfen Schnee und Eis 
nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn geschafft werden. 
 

(11) Gehwege im Sinne der vorstehenden Absätze sind alle Straßenteile, deren Benutzung durch 
Fußgänger geboten ist. 

 

§ 4 
Außergewöhnliche Verunreinigung 

 
Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt, hat gemäß § 46 StrWG die 
Verunreinigung ohne Aufforderung und ohne schuldhafte Verzögerung zu beseitigen. Eine über 
das übliche Maß hinausgehende Verunreinigung liegt insbesondere auch bei Ausscheidungen von 
Hunden und anderen Tieren vor. Andernfalls kann die Gemeinde die Verunreinigung auf Kosten 
des Verursachers beseitigen. Unberührt bleibt die Verpflichtung des Reinigungspflichtigen, die 
Verunreinigung zu beseitigen, soweit ihm dies zumutbar ist. 

 

§ 5 
Grundstücksbegriff 

 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung jeder 
zusammenhängende Grundbesitz, der eine wirtschaftliche Einheit nach dem Bewertungsgesetz 
bildet. 

(2) Als anliegend im Sinne dieser Satzung gilt auch ein Grundstück, das durch einen Graben, eine 
Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg oder von der 
Fahrbahn getrennt ist, gleich ob es mit der Vorder- bzw. Hinterfront oder mit den Seitenfronten an 
der Straße liegt. 

 

§ 6 
Ausnahmen 

 
Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der Straßen können ganz oder teilweise nur dann 
auf besonderen Antrag erteilt werden, wenn auch unter Berücksichtigung des allgemeinen Wohles 
die Durchführung der Reinigung dem Pflichtigen nicht zugemutet werden kann. 
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§ 7 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 
(1) Die Gemeinde Bendorf verarbeitet zur Umsetzung dieser Satzung personenbezogene Da-
ten der Betroffenen zum Zweck der Umsetzung der Reinigungspflicht. Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung ist § 3 Satz 2 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein (LDSG), i.V.m. § 
45 Abs. 3 Satz 2 StrWG, i.V.m. dieser Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Ben-
dorf. 
 

(2) Es werden Name, Vorname und Anschrift des Eigentümers oder der in § 2 Abs. 3 Nr. 1-3  
genannten Personen erhoben. Die vorgenannten Daten werden erhoben durch:  

a) Abfrage beim Einwohnermeldeamt des Amtes Mittelholstein 

b) Abfrage der Eigentümer mittels der Grundsteuerakten beim Steueramt des Amtes Mittelholstein   

c) Abfrage des Eigentümers mittels Grundbuchauskunft beim Amtsgericht Neumünster 

d) Abfrage beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein zu den  

Abmessungen des jeweils zugrundliegenden Grundstückes  

Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur unter den Voraussetzungen des Abs. 4. Eine  
automatisierte Entscheidungsfindung („Profiling“) findet nicht statt. 
 

(3) Die Daten werden nur erhoben, sofern bei routinemäßigen Kontrollen festgestellt wird, dass der 
durch diese Satzung auferlegte Reinigungspflicht nicht nachgekommen wird, oder ein nicht Nach-
kommen der Reinigungspflicht angezeigt wird.  
 

(4) Es werden die Vorgaben des § 4 LDSG beachtet. Das bedeutet, eine Verarbeitung zu anderen 
Zwecken ist nicht vorgesehen, es sei denn, die betroffene Person wird zur Zahlung eines Geldbe-
trages verpflichtet. In diesem Fall werden die personenbezogenen Daten an die Finanzabteilung 
und das Forderungsmanagement des Amtes Mittelholstein weitergeleitet. Eine Drittlandübermitt-
lung ist nicht vorgesehen. 
 

(5) Die Daten der betroffenen Person werden im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht 
für 10 Jahre nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens gespeichert und im Anschluss unwieder-
bringlich gelöscht, bzw. vernichtet. 

 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gilt § 56 StrWG. 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

g) seiner Reinigungspflicht nach § 2 dieser Satzung nicht nachkommt, 

h) der nach § 3 dieser Satzung festgelegten Reinigungspflicht nach Art und Umfang nicht 
nachkommt, 

i) nach § 4 dieser Satzung eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus verunreinigt 
und die Verunreinigung, insbesondere durch Hunde und andere Tiere, nicht unverzüglich 
beseitigt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu 511 € 
geahndet werden. 
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§ 9 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Bendorf vom 11.03.1991 
sowie die I. Änderungssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Bendorf 
vom 22.09.2008 außer Kraft.  
 
 
Bendorf, den 22.09.2020 
 
 
gez.     (L. S.) 
 
Holger Ott 
(Bürgermeister)  
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Gemeinde Hanerau -Hademarschen  
 

 

Hanerau-Hademarschen, 25.09.2020 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Bauausschuss der Gemeinde Hanerau-Hademarschen ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 08.10.2020, um 19:30 Uhr, 

im Sitzungssaal in der Verwaltungsstelle Hanerau-Ha demarschen, Kaiserstraße 11, 25557 Hanerau-
Hademarschen 

 
einberufen. 

 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 

Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 
letzten Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Bürgermeisters/des Ausschussvorsitzenden 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern 
 

 

 

8 Bebauungsplan Nr. 25 "Baugebiet Theodor-Storm-Straße 40" 
- Antrag auf Einleitung eines Beleitverfahrens 
 

 

 

9 Bebauungsplan Nr. 23 "Wohngebiet Landweg 51" 
- Aufstellungsbeschluss 
 

 

 

10 Info / Sachstand B-Plan 22 
 

 

 

11 Info / Sachstand Gewerbegebiet Steenfeld 
 

 

 

12 Sanierung des Bauhofes, Vorstellung Konzept 
 

 

 

13 Sanierung / Neubau WC-Anlagen Schießstand 
 

 

 

14 Förderanträge Quartierssanierung 
 

 

 

15 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Christian Tepker 
Ausschussvorsitzender 
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